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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

2011 hatte das Parlament einer parlamentarischen Initiative Rechsteiner (sp, SG) Folge
gegeben, die ein Gesetz zur Rehabilitierung der administrativ versorgten Menschen
forderte. Konkret geht es um Personen, die bis 1981 wegen "Arbeitsscheue",
"lasterhaften Lebenswandels" oder "Liederlichkeit" von Verwaltungsbehörden in
psychiatrische Anstalten und Strafanstalten eingewiesen wurden. Im Berichtjahr legte
die Rechtskommission des Nationalrates einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor.
Dieser sieht eine Anerkennung des den Opfern zugefügten Unrechts vor und beauftragt
den Bundesrat mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der administrativen
Versorgung. Weiter sollen die Betroffenen Zugang zu ihren Akten erhalten. Im Rahmen
des Bundesgesetzes nicht geregelt wird jedoch die Frage nach einer finanziellen
Wiedergutmachung. Es sei nicht Aufgabe des Bundes, für auf kantonaler und
kommunaler Ebene begangenes Unrecht aufzukommen. Genau diese nicht enthaltene
Regelung prägte die Debatte in den Räten. Der Nationalrat fasste schliesslich mit 142 zu
45 Stimmen bei 4 Enthaltungen einen Beschluss nach dem Entwurf seiner Kommission.
Dagegen votierte die Mehrheit der SVP, allerdings ohne ihre Argumente gegen die
Rehabilitierung darzulegen. Die Frage der finanziellen Wiedergutmachung war
Gegenstand eines Runden Tisches. Die Organisationen der Opfer forderten die
Einrichtung eines Fonds für Härtefälle in der Höhe von 50 Mio. CHF. Das Geld solle von
der Täterseite bereitgestellt werden. Am 11. April des Berichtjahres fand in Bern ein
Gedenkanlass statt. Er eröffnete eine umfassende Auseinandersetzung mit diesem
dunklen Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.2013
NADJA ACKERMANN

In der Frühlingssession verabschiedete die Bundesversammlung ein auf eine
parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG) zurückgehendes Bundesgesetz über die
Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen. Zu den Opfern dieser Art
fürsorgerischer Zwangsmassnahmen zählen Menschen, die bis 1981 von
Verwaltungsbehörden aufgrund von Tatbeständen wie "Arbeitsscheue", "lasterhaftem
Lebenswandel" oder "Liederlichkeit" ohne gerichtliches Verfahren in Anstalten
eingewiesen wurden. Neben der gesetzlichen Anerkennung des begangenen Unrechts
bringt der Erlass ein umfassendes Akteneinsichtsrecht für die Betroffenen. Weiter sieht
er eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Fälle durch eine unabhängige
Expertenkommission vor. Nicht vorgesehen sind jedoch finanzielle
Wiedergutmachungen. 
Nachdem der Nationalrat 2013 dem Entwurf des Bundesgesetzes zugestimmt hatte,
schuf der Ständerat im Frühjahr 2014 eine kleine Differenz. Die kleine Kammer zeigte
sich einmal mehr als Vertreter des Föderalismus und forderte die Streichung der
Bestimmung, die eine 80-jährige Schutzfrist für Akten administrativ Versorgter vorsah.
Die kantonalen Schutzfristen seien ausreichend und es gäbe daher keinen Grund, in die
kantonale Archivhoheit einzugreifen und die Schutzfristen zu harmonisieren. Da sowohl
die Wissenschaft als auch die Betroffenen aber jederzeit ein Einsichtsrecht haben, ist
die Schutzfristfrage von untergeordneter Bedeutung, weshalb der Nationalrat der
Änderung zustimmte. Das Bundesgesetz konnte so im Nationalrat mit 142 zu 34
Stimmen bei 19 Enthaltungen und im Ständerat einstimmig verabschiedet werden. Nach
ungenutzt verstrichener Referendumsfrist konnte das Gesetz am ersten August 2014 in
Kraft treten. Im November 2014 setzte der Bundesrat dann eine unabhängige,
multidisziplinär zusammengesetzte Expertenkommission unter der Leitung des Zürcher
alt Regierungsrats Markus Notter ein, welche die administrativen Versorgungen vor 1981
aufarbeiten wird. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN
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Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

In der Wintersession 2019 beriet der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag seiner
SPK-SR für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung, der in Folge der erfolgreich
zustande gekommenen Transparenz-Initiative als parlamentarische Initiative
ausgearbeitet worden und sowohl in der Vernehmlassung wie auch im Bundesrat auf
mehrheitliche Zustimmung gestossen war. 
Andrea Caroni (fdp, AR) beantragte Nichteintreten. Er sei zwar ein «grosser Freund der
Transparenz in der Politik», hier handle es sich aber um eine schlecht ausbalancierte
Vorlage, die zudem eher zu «Scheintransparenz» führe. Die Forderungen seien erstens
ein Eingriff in die Privatsphäre, weil sie politische Präferenzen und finanzielle
Möglichkeiten von Spenderinnen und Spendern offenlegten. Zweitens würden die
Regelungen mit viel Bürokratie einhergehen und könnten wohl, drittens, sehr einfach
umgangen werden, da zwangsläufig grosse Lücken bestehen blieben. In Ländern, die
scharfe Regeln kennen, sei das Vertrauen in die Politik nicht grösser als in der Schweiz,
betonte er. Viel Geld und Demokratie stünden in einem heiklen Verhältnis, zitierte in
der Folge Paul Rechsteiner (sp, SG) Gottfried Keller. Demokratische Entscheide dürfe
man nicht kaufen können. Die Transparenz-Initiative verbiete zwar den Einsatz grosser
Geldmittel nicht, sie verlange aber Transparenz. Wer viel investiere, der solle auch dazu
stehen. Dass die Sensibilität in der Bevölkerung wachse, zeigten die Volksabstimmungen
in den Kantonen Schwyz und Freiburg, wo die Forderung nach Transparenzregeln an der
Urne Erfolg hatte. Das Argument, dass Regeln umgangen werden könnten, dürfe nicht
gelten, weil man ansonsten überhaupt keine Regeln mehr aufstellen dürfe; man denke
dabei etwa an den Strassenverkehr. Christian Levrat (sp, FR) schliesslich erörterte den
in seinen Augen erfolgreichen Fall Freiburg und zitierte den aktuellen Sorgenbarometer,
der einen Rückgang des politischen Vertrauens zeige. Dem könne vor allem mit
vermehrter Transparenz begegnet werden. Beide SP-Vertreter forderten nicht nur
Eintreten, sondern auch ein Ja zur Volksinitiative. Justizministerin Karin Keller-Sutter
erörterte die Position der Regierung. Der Bundesrat habe in der ursprünglichen
Botschaft für die zur Ablehnung empfohlene Initiative keinen Gegenentwurf
vorgesehen, weil er Regelungen der Politikfinanzierung kritisch gegenüberstehe, da sie
administrativ aufwändig und schwierig umsetzbar seien. Zudem sei der Bundesrat der
Meinung, dass sich das Volk nicht kaufen lasse. Es gebe mehrere Beispiele von
Abstimmungskampagnen, bei denen grosse Geldmittel eingesetzt worden seien, bei
denen sich die Stimmbevölkerung aber auf die finanziell weniger gut bemittelte Seite
geschlagen habe. Der jetzt durch die SPK-SR vorgelegte indirekte Gegenvorschlag habe
gegenüber der Initiative Vorzüge und es sei sicherlich besser, Finanzierungsregeln auf
Gesetzesstufe und nicht auf Verfassungsstufe einzuführen. Aus diesem Grund
unterstütze der Bundesrat – nach wie vor mit einer gehörigen Portion Skepsis – den
Gegenvorschlag, bei dem er allerdings einige Änderungswünsche anbringe.
Bevor über diese Änderungen debattiert wurde, wurde der Minderheitsantrag Caroni
auf Nichteintreten mit 29 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Eine
Minderheit Stöckli (sp, BE), die von Christian Levrat übernommen worden war, weil
Hans Stöckli als Präsident amtete, wollte den Katalog der Offenlegungspflichten für
politische Parteien erweitern. Neben den Einnahmen hätten auch Ausgaben und
Vermögenslage ausgewiesen werden sollen. Dieser Antrag scheiterte aber genauso wie
ein Antrag, die Obergrenze für Zuwendungen nicht bei CHF 25'000, sondern schon bei
CHF 10'000 festzulegen. Angenommen wurde ein Antrag des Bundesrats, auf eine
Offenlegungspflicht bei Unterschriftensammlungen zu verzichten. Die SPK-SR war hier
auf die Linie des Bundesrats umgeschwenkt, weil das öffentliche Interesse an
Transparenz in diesem frühen Stadium weniger gross sei, wie Daniel Fässler (cvp, AI) für
die Kommission ausführte. Zu diskutieren gab die Frage nach einem Verbot von
Zuwendungen aus dem Ausland. Der Bundesrat hatte beantragt, dieses Verbot zu
streichen und lediglich den Passus für ein Verbot von anonymen Zuwendungen zu
belassen. Die SPK-SR hatte nach längerer Diskussion mit 7 zu 5 Stimmen entschieden,
dem Antrag des Bundesrats zu folgen. Eine Minderheit Bischof (svp, SZ) wollte allerdings
– auch gestützt auf eine parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS;Pa.Iv. 18.423) – am
ursprünglichen Verbot festhalten. Pirmin Bischof warnte davor, dass Wahlen und
Abstimmungen in verschiedenen Ländern durch ausländische Geldgeberinnen und
Geldgeber finanziert worden seien. Dies sei beim Geldspielgesetz nachweislich auch in
der Schweiz der Fall gewesen. Es stehe wohl nächstens eine Abstimmung über den Kauf
von Kampfflugzeugen an, wo es um Milliardenbeträge gehe, an denen auch ausländische
Player ein Interesse hätten. Im Inland müsse man für Transparenz sorgen, aber die
direkte Demokratie werde gegen ausländische Gelder nur durch ein Verbot geschützt.
Karin Keller-Sutter entgegnete, dass nicht auszuschliessen sei, dass ausländisches Geld
in Abstimmungskampagnen fliesse. Dies werde aber in der Regel bekannt und es werde

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2019
MARC BÜHLMANN
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darüber diskutiert. Ein Verbot sei hingegen mittels Geldkurieren sehr leicht zu
umgehen. Das magistrale Votum verhallte jedoch ungehört; der Antrag der Minderheit
wurde mit 25 zu 18 Stimmen gutgeheissen. 
In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen)
angenommen. 3

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Im Sommer 2019 reichte die WBK-SR einen Vorstoss zur Armutssituation in der Schweiz
ein. In der Motion beauftragte die Kommission den Bundesrat, ein auf bestehenden
nationalen und kantonalen Daten ausgerichtetes Monitoring zur Prävention und
Bekämpfung der Armut in der Schweiz aufzubauen. Der Bundesrat solle sodann alle fünf
Jahre in einem Bericht zuhanden des Parlaments eine Analyse der Situationen in den
Kantonen vornehmen, die bestehenden Massnahmen zur Armutsprävention
untersuchen, mittels Langzeitstudien über die Entwicklungen im Bereich der
Armutsgefährdung und der sozialen Durchlässigkeit informieren und
steuerungsrelevante Erkenntnisse für die beteiligten Akteure im Bereich der
Armutsprävention und deren Bekämpfung liefern.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er wies darauf hin, dass der Bund
zwischen 2014 und 2018 gemeinsam mit den Kantonen, Städten und Gemeinden sowie
privaten Organisationen das Nationale Programm zur Prävention und Bekämpfung von
Armut umgesetzt hatte. Im Rahmen dieses Programms war unter anderem ein Konzept
für ein gesamtschweizerisches Armutsmonitoring entwickelt worden. Der Bundesrat
hatte 2018 Kenntnis von den Ergebnissen des Programms genommen und einen
entsprechenden Bericht publiziert. Gestützt auf die Ergebnisse hatte er entschieden,
sein Engagement zur Prävention und Bekämpfung von Armut im Rahmen der Nationalen
Plattform gegen Armut bis 2024 fortzuführen, von einer Umsetzung des entwickelten
Armutsmonitorings hatte er jedoch bereits damals abgesehen. Des Weiteren liefere und
berechne bereits das BFS gesamtschweizerische Indikatoren zur Armut und
veröffentliche entsprechende Berichte, erläuterte der Bundesrat in seiner
Stellungnahme.
Der Ständerat behandelte die Motion zusammen mit einem Postulat der WKB-SR (Po.
19.3954) zur selben Thematik. Ruedi Noser (fdp, ZH) argumentierte für die Kommission,
dass durch das geforderte Monitoring unter anderem ersichtlich würde, wie sich die
Situation bei den Einkommen der Armen und der Armutsgefährdeten entwickle, welche
Massnahmen Wirkung zeigten und wie es um die soziale Durchlässigkeit stehe. Anne
Seydoux-Christe (cvp, JU) sprach auch für Caritas Jura, deren Präsidentin sie ist, als sie
festhielt, dass eine systematische Erhebung und Analyse durch den Bund eine
wesentliche Voraussetzung für eine wirksame Armutsbekämpfung sei. Paul Rechsteiner
(sp, SG) wiederum führte aus, dass es für ihn unverständlich sei, weshalb der Bundesrat
die Motion ablehne. Hunderttausende von Personen seien von Armut betroffen, und es
sei auch am Bund, diesbezügliche Statistiken zu führen und Massnahmen aufzubauen.
In seinem Votum versuchte Innenminister Berset, den Ständerat davon zu überzeugen,
dass der Bundesrat in diesem Bereich schon genügend tue. Als das Nationale Programm
zur Prävention und Bekämpfung von Armut ausgelaufen sei, habe der Bundesrat
entschieden, diese Arbeiten zu beenden, den Schwerpunkt der Arbeiten den dafür
zuständigen Kantonen zu übergeben und einige Aktivitäten im Rahmen der Nationalen
Plattform gegen Armut weiterzuführen. Das Ziel habe ferner darin bestanden, die
relevanten Akteure zu unterstützen, einen Austausch auf der nationalen Ebene zu
ermöglichen und Leitfäden für die Praxis zur Verfügung zu stellen. Für die Mehrheit des
Ständerats war es trotz der Ausführungen von Bundesrat Berset klar, dass der Bund eine
stärkere Rolle einzunehmen hat; entsprechend nahm die kleine Kammer die Motion im
Herbst 2019 mit 24 zu 8 bei einer Enthaltung deutlich an. 4

MOTION
DATUM: 19.09.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Wie erhofft konnte der Ständerat den Erlassentwurf zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für die Überwachung von Versicherten, der in Erfüllung einer
Kommissionsinitiative der SGK-SR durch das Kommissionssekretariat erarbeitet worden
war, in der Wintersession 2017 behandeln. Mittels der Kommissionsinitiative war der
Observationsartikel aus der Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechtes (ATSG) herausgenommen worden, um den Prozess zu
beschleunigen. Konrad Graber (cvp, LU) ging dennoch auf die Rückmeldungen aus der
Vernehmlassung des ATSG ein. So wiesen die Vernehmlassungsantworten zwei
Grundstossrichtungen auf: Den Behinderten-  und Arbeitnehmerorganisationen, der SP
und den Grünen gingen die vorgeschlagenen Regelungen zu weit, den Kantonen,
Arbeitgeberorganisationen und bürgerlichen Parteien hingegen nicht weit genug. Ein
ähnliches Muster zeigte sich in der Folge auch in der Ständeratsdebatte zum
Erlassentwurf. Alex Kuprecht (svp, SZ) akzentuierte den Handlungsbedarf, der durch
betrügerisch erworbene Renten in Millionenhöhe entstehe. Er betonte zudem, dass die
im Erlassentwurf aufgeführten Observationen nicht leichtfertig durchgeführt würden,
sondern zahlreiche Verdachtsmomente dazu notwendig seien. Letzterem
widersprachen Hans Stöckli (sp, BE), Paul Rechsteiner (sp, SG) und Géraldine Savary (sp,
VD) vehement: So hätten sich ein Drittel aller bisherigen Observationen als falsch,
unnötig oder nicht zielführend erwiesen. Im neuen Erlass habe das
Kommissionssekretariat die bundesrätliche Vorlage und damit die Möglichkeiten zur
Überwachung erheblich verschärft. Neu sollen auch Tonaufzeichnungen und GPS-
Tracker zur Ergänzung der Überwachung verwendet werden können und die
Überwachung soll auf alle von öffentlichen Orten einsehbaren Bereiche ausgeweitet
werden. 
Die linke Ratsseite kritisierte insbesondere, dass diese Massnahmen zur Anwendung
kämen, bevor ein begründeter Verdacht auf einen Straftatbestand bestehe, also bevor
die Sozialversicherer Strafanzeige erstatten könnten. Somit erlaube die Revision
strengere Observationsmöglichkeiten für den zivilen Teil eines Vergehens als für den
strafrechtlichen Teil, was der Verhältnismässigkeit zuwiderlaufe. Diese kritische
Meinung zur Reform teilte auch eine Gruppe von vier Staatsrechtlern, welche die
Reform in einem Schreiben aufgrund der vielen Blankettnormen ohne erforderliche
rechtsstaatliche Sicherungen als ausserordentlich problematisch bezeichneten. Stöckli
kritisierte neben dem Erlasstext auch dessen Ausarbeitung: Beim
Nachrichtendienstgesetz habe man „sehr seriös und unter Einbezug aller Eventualitäten
eine rechtsstaatlich korrekte Gesetzgebung vorgenommen”, während hier in kürzester
Zeit Massnahmen geschaffen worden seien, die wesentlich weiter gingen als die
Massnahmen zum Staatsschutz und zur Terrorismusbekämpfung. Zudem sei der
bundesrätliche Vorschlag nach der Vernehmlassung verschärft worden, ohne dass es
nochmals Anhörungen gegeben hätte. Rechsteiner wies überdies auf die
Rechtsungleichheit hin, welche diese Änderungen in Kombination mit der zwei Tage
zuvor abgelehnten Verschärfung der staatlichen Mittel gegenüber Steuerdelinquenten
bewirkten. 
Um diese zahlreichen Bedenken klären zu können, schlug Raphaël Comte (fdp, NE) vor,
die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen. Dies lehnten aber zahlreiche
Sprecherinnen und Sprecher ab, da eine Rückweisung zu einer Verzögerung von
mindestens drei Monaten führen und keinen Mehrwert bringen würde. Stattdessen
könnten diese Fragen auch im Plenum geklärt werden. Folglich wurde der Antrag Comte
mit 15 zu 23 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) abgelehnt. In der Detailberatung wurde
zuerst geklärt, inwiefern richterliche Bewilligungen für Observationen nötig sein sollen.
Der kleinen Kammer ging der Minderheitsantrag Rechsteiner zu weit, wonach für alle
Observationen neben konkreten Anhaltspunkten auf einen unrechtmässigen
Leistungsbezug sowie der Aussichtslosigkeit oder der unverhältnismässigen
Erschwerung von Abklärungen ohne Observationen auch eine richterliche Genehmigung
vorliegen müsse. Stattdessen folgte sie dem Antrag Caroni (fdp, AR) und verlangte nur
für den Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung eine
richterliche Bewilligung. Ansonsten sollen Personen mit Direktionsfunktion beim
Versicherungsträger die Berechtigung zur Anordnung von Observationen erhalten. Ein
weiterer umstrittener Punkt betraf die Frage, ob Observationen ausschliesslich im
öffentlich zugänglichen Raum oder in einer weiteren Fassung auch an einer von einem
allgemein zugänglichen Ort frei einsehbaren Stelle erlaubt sein sollen. Stöckli sprach
sich dafür aus, die bestehende Gesetzgebung im Strafprozess zu übernehmen und
damit auch die Vernehmlassungskritik ernst zu nehmen, in der befürchtet worden war,
dass neu auch Observationen im Privatbereich möglich werden würden. Bundesrat
Berset bestätigte jedoch, dass eine weitere Fassung der Regelung die geltende Praxis

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2017
ANJA HEIDELBERGER
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kodifiziere, die überdies gemäss Kuprecht auch vom Bundesgericht gestützt worden
war (BGE 8C 272/2011). Folglich entschied sich auch der Ständerat mit 33 zu 10
Stimmen für diese Fassung. Der Bundesrat solle die Anforderungen an mit
Observationen beauftragte Personen definieren können, entschied der Ständerat
abschliessend. In der Gesamtabstimmung zeigten sich die meisten Mitglieder des
Ständerats mit den Änderungen einverstanden und nahmen die Vorlage mit 32 zu 8
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 5
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